
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Registrierkassen-Nachschau, Teil 1.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at
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Registrierkassen-Nachschau Teil 1

Steuern im Bild, Teil 102

Was kann die Finanz 
 kontrollieren?
Das Gesetz erlaubt dem Finanzamt generell, 

zum Zweck der Abgabenerhebung, Nachschau 
beim Unternehmen zu halten und in Bücher 

und Aufzeichnungen Einsicht zu nehmen. Im 
Zusammenhang mit der Registrierkasse 

 interessiert die Finanz insbesondere,

•  ob die Registrierkassenpfl icht selbst eingehalten wird 
oder Ausnahmen von Registrierkassen- und Beleg-
erteilungspfl icht (z. B. „vereinfachte Losungsermittlung“) 
in Anspruch genommen werden,

•  ob die Belege für Barumsätze ordnungsgemäß erteilt 
werden (Belegerteilungspfl icht) und

•  – ab 1. 4. 2017 – ob den Meldepfl ichten für die Regis-
trierkassen und Sicherheitseinrichtungen per Finanz-
Online nachgekommen wurde.
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Mit 1. 4. 2017 treten die letzten 
gesetzlichen Bestimmungen zur 
Registrierkasse in Kraft. Dann 
müssen alle Vorbereitungen für den 
laufenden Betrieb mit Registrier-
kasse – wie Inbetriebnahme und 
Registrierung – erledigt sein.

Ab dann wird die Finanz ihre 
 Nachschauen im Bereich der 
 Registrierkassen 
erweitern.


